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Landratsamt Greiz 
Landrat 

 Kreisbauamt 

 
 
 
 
Beschlussvorlage Vorlage Nr.: 3727/2021 
 

 
 
Tagesordnungspunkt 
 
Vergabe von Fördermitteln im Bereich Denkmalschutz an die Ev.-Luth. Kirchgemeinde Bad 
Köstritz für die Notsicherung/Restaurierung der Kassettendecke in der Kirche "St. Leonhard" 
Bad Köstritz 
 
 
 

 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
 
Der Stiftungsrat der Kreis-Kultur- und Sport-Stiftung vergibt an die Ev.-Luth. Kirchgemeinde 
Bad Köstritz Fördermittel in Höhe von 250,00 € für die Notsicherung/Restaurierung der Kas-
settendecke in der Kirche „St. Leonhard“ Bad Köstritz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martina Schweinsburg 
 
 
 
 
 
 
 

Beratungsfolge Art Termin Abstimmung 

Stiftungsrat Kreis-Kultur- und Sport-
Stiftung 

Ö 14.04.2021  
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1. Problem und Regelungsbedürfnis 
 
Die Pfarrkirche „St. Leonhard“ Bad Köstritz unterliegt als eingetragenes Kulturdenkmal den 
Schutzbestimmungen des Thüringer Denkmalschutzgesetzes. 
 
Die Ev.-Luth. Kirchgemeinde Bad Köstritz plant in diesem Jahr kurzfristig Notsicherungs- und 
Restaurierungsarbeiten an der Kassettendecke der Kirche. 
Dabei soll die Bespannung der stark geschädigten Deckenfelder über dem Altar befestigt, 
gereinigt und die Bemalung restauriert werden. 
 
Die Gesamtfinanzierung der Maßnahme ist gemäß Antrag auf Gewährung einer Zuwendung 
des Landkreises Greiz zur Erhaltung von Kulturdenkmalen wie folgt geplant: 
 
Eigenanteil:     1.000,00 € 
Eigenleistung:            0,00 € 
Zuwendung der Gemeinde:                      0,00 € 
Leistungen Dritter:           0,00 € 
Beantragter Zuschuss Landkreis Greiz: 2.000,00 € 
               ----------------- 
Gesamtkosten:                3.000,00 € 
  
 
Die erforderliche Baumaßnahme soll unmittelbar nach Bewilligung aller beantragten Mittel 
beginnen.  
 
Nach § 2 der Stiftungssatzung besteht der Zweck der Stiftung in der Förderung der Kultur, 
des Sportes und Denkmalschutzes im Landkreis Greiz sowie der Finanzierung der densel-
ben Zwecken dienenden Ausgaben des Landkreises. Der Landkreis Greiz hat sich eine För-
derrichtlinie gegeben, welche auch für den Einsatz der Erträge und Mittel aus dem Stiftungs-
vermögen maßgeblich ist. 
 
Im Haushaltsjahr 2021 stehen in der Haushaltsstelle 89000.71800 insgesamt Mittel in Höhe 
von 5.000,00 € durch eine Entnahme des Stiftungskapitals zur Verfügung.  
 

1. Fördermittel für kulturelle Zwecke           anteilig     900,00 € 
2. Fördermittel Denkmalschutz        anteilig    250,00 € 
3. Fördermittel Sport                     anteilig        3.850,00 € 

                                 
Gemäß der Förderrichtlinie für Kunst, Kultur, Sport und Vereine anderer Bereiche des Land-
kreises Greiz werden Fördermittel für das unter Teil III.2 dieser Förderrichtlinie genannte 
Projekt zur Verfügung gestellt. 
 
 
2. Lösung 
 
Der von der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Bad Köstritz gestellte Antrag auf Förderung in Höhe 
von 2.000,00 € wurde durch das zuständige Fachamt der Kreisverwaltung bearbeitet und auf 
Förderfähigkeit geprüft. Das im Beschlussvorschlag genannte Fördervorhaben des Antrag-
stellers ist gemäß der Förderrichtlinie für Kunst, Kultur, Sport und Vereine anderer Bereiche 
des Landkreises Greiz förderfähig. 
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Die Verwaltung schlägt daher vor, die Förderung für die Ev.-Luth. Kirchgemeinde Bad Köst-
ritz (HH-Stelle 89000.71800) 

in Höhe von 250,00 € 
 
über die geplante Entnahme aus dem Stiftungskapital der Kreis-, Kultur- und Sport-Stiftung 
zu bewilligen. Diese Mittel sollen für die Sicherungs- und Restaurierungsarbeiten an der De-
cke der Pfarrkirche „St. Leonhard“ Bad Köstritz verwendet werden.  
 
Von der beantragten Fördersumme wird abgewichen, da die zur Verfügung stehenden Mittel 
für die beantragte Summe des Antrages nicht ausreichen.  
Außerdem schlägt das Fachamt vor, aus der der Haushaltsstelle 36500.71800 einen Betrag 
in Höhe von 1.750,00 € im Haushaltsjahr 2021 bereit zu stellen.    
 
Nach Feststellung der Förderfähigkeit und der Höhe der möglichen Förderung durch das 
Fachamt erfolgt nach § 9 Absatz 1 Ziffer 1 der Satzung der Kreis-, Kultur- und Sport-Stiftung 
Greiz eine Entscheidung durch den Stiftungsrat der Kreis-, Kultur- und Sport-Stiftung Greiz 
über den Beschlussvorschlag. 
 
 
3. Alternativen 
 
Dem Beschlussvorschlag der Kreisverwaltung wird nicht gefolgt.  
Die Ev.-Luth. Kirchgemeinde Bad Köstritz kann die geplante Maßnahme nicht realisieren. 
Der Zustand der geschädigten Teile der Decke wird sich kurzfristig weiter verschlechtern, 
wodurch ein Totalverlust von Teilen der bemalten Kassettendecke droht. 
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